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Inkrafttreten:

01.01.2010

Verordnung

vom 15. September 2009

über die Zuweisung des Bereiches der Gleichstellung 
von Frau und Mann und der Familienfragen 
an die Direktion für Gesundheit und Soziales

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 46 Abs. 1 und 76 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 
2001 über die Organisation des Staatsrates und der Verwaltung (SVOG);

gestützt auf Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 6. November 2003 über das 
Büro und die Kommission für die Gleichstellung von Frau und Mann und für 
Familienfragen;

in Erwägung:

Aufgrund der Zuständigkeitsbereiche des Kantonalen Sozialamtes (Sozialhil-
fe, Asylwesen, Unterhaltsbeiträge, Opferhilfe) und der zahlreichen Projekte 
für die Umsetzung der neuen Verfassung, die in ihre Kompetenz fallen, hat sich 
die Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) immer mehr im Bereich der 
Familienpolitik engagiert.

In diesem Zusammenhang ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der 
GSD und dem Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Famili-
enfragen (GFB) notwendig und erwünscht.

Mit einer Zuweisung des GFB an die GSD können neue, vielversprechende 
Synergien geschaffen werden; gleichzeitig können aber auch die Autonomie 
des GFB und seine Rolle als Experte und zukunftsorientiertes Organ beibehal-
ten werden.

Auf Antrag der Direktion für Gesundheit und Soziales und der Direktion der 
Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft,
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beschliesst:

Art. 1

Die Verordnung vom 12. März 2002 über die Zuständigkeitsbereiche der Di-
rektionen des Staatsrats und der Staatskanzlei (ZDirV) (SGF 122.0.12) wird 
wie folgt geändert:

Art. 4 Bst. e

[Der Zuständigkeitsbereich der Direktion der Institutionen und der 
Land- und Forstwirtschaft umfasst:]

e)	 aufgehoben

Art. 6 Bst. p

[Der Zuständigkeitsbereich der Direktion für Gesundheit und Soziales 
umfasst:]

p)	 die Gleichstellung von Frau und Mann und die Familie;

Art. 2

Die Verordnung vom 9. Juli 2002 zur Bezeichnung der Verwaltungseinheiten 
der Direktionen des Staatsrats und der Staatskanzlei (SGF 122.0.13) wird wie 
folgt geändert:

Art. 3 Abs. 2 Bst. b

[2 Folgende Einheiten sind ihr [der Direktion der Institutionen und der 
Land- und Forstwirtschaft] administrativ zugewiesen:]

b)	 aufgehoben

Art. 5 Abs. 2 Bst. d (neu)

[2 Folgende Einheiten sind ihr [der Direktion für Gesundheit und Sozi-
ales] administrativ zugewiesen:]

d)	 das Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Famili-
enfragen (GFB).

ANHANG

Das Organigramm der Direktion der Institutionen und der Land- und 
Forstwirtschaft und das Organigramm der Direktion für Gesundheit 
und Soziales im Anhang der Verordnung werden den Änderungen in den 
Artikeln 3 und 5 angepasst.
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Art. 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Der Präsident:	 Die Kanzlerin:

C. LÄSSER	 D. GAGNAUX


